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Sonäer-Ausgabe.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Nachstehende Verordnung betreffend die Regelung des Ver¬
brauchs von Fleisch und Fleischwaren im Kreise Westerburg
wollen Sie ihrem wesentlichen Inhalt nach sofort ortsüblich be¬
kannt machen lassen und dafür sorgen, daß die Vorschriften über¬
all rechtzeitig in Kraft treten . Die Verordnung enthält in den
§8 1— 10 die Vorschriften über die Reichsfleischkarte, in den
68 11— 18 die Vorschriften über Selbstversorger und Haus¬
schlachtungen und im § 19 über Notschlachtungen.

Mestrvkirrg , den 2. Oktober 1916.
( Der Vorstlrende des Kreisa « » sch« stes.

Verordnung
betreffend die Regelung de» Uerbranchs von Fleisch«nd

Fleisch waren im Kreise Westerburg.
Auf Grund der Verordnung des Stellvertreters des Reichs¬

kanzlers über die Regelung des Fleischverbrauchs vom 21 August
1916 (Reichs -Gesetzblatt Seite 941) und der hierzu ergangenen
preußischen Ansführungsanweisung der Fachminister vom 8.
September 1916 (Reg A. Bl . Nr . 3 9,1916 ) wird für den
Umfang des Kreises Westerburg folgendes bestimmt:

§ 1. Die Verbrauchsregelung erfolgt durch Ausgabe von
Fleifchkavler ». die im ganzen Reich gelten.

Die Fleischkarten werden den Gemeinden vom Kreisaus¬
schuß nach Maßgabe des für das ganze Reich vorgeschriebenen
Musters geliefert . Etwaiger Bedarf ist rechtzeitig anzufordern . j

Jede Person , ausgenommen Militärpersonen , deren Fleisch¬
versorgung besonders geregelt ist. erhält auf Antrag für je 4
Wochen, erstmalig am 2. Oktober d. Js ., eine Fleischkarte.

Kinder erhalten bis zum Beginn des Kalenderjahrs , in dem
sie das sechste Jahr vollenden , nur eine Kinderkorte , die auf die >
Hälfte der festgesetzten Wochenmenge lautet.

§ 2. Die Verbrauchsregelung umfaßt folgendes Fleisch und
folgende Fleischwaren:

1) das Muskelfleisch mit eingewachsenen Knochen von
Rindvieh, Schafen und Schweinen (Schlachtviehfleisch), sowie
Hühner,

2) das Muskelfleisch mit eingewachsenen Knochen von Rot -,
Dam- Schwarz- und Rehwild (Wildbret),

3) rohen , gesalzenen oder geräucherten Speck und Rohfett
(Schmalz),

4) die Eingeweide des Schlachtviehs,
5) zubereitetes Schlachtviehfleisch und Wildbret , sowie Wurst,'

Fleischkonserven und sonstige Dauerwaren aller Art.
Vom Fleische losgelöste Knochen, Euter , Füße , mit Aus¬

nahme der Schweinepfoten , Flecke, Lungen , Därme (Gekröse),
Gehirn und Flozmaul , ferner Wildaufbruch einschließlich Herz
und Leber sowie Wildköpfe gelten nicht als Fleisch und Fleisch¬
waren.

Unter Rindvieh sind auch Kälber zu verstehen. Zu den
Hühnern (Hähnen und Hennen) gehören auch Kapaunen und
Poularden, nicht aber Truthühner und Perlhühner.

Die Verbrauchsregelung bezieht sich auch auf Fleischwaren
ausländischer Herkunft.

§ 3 . An Stelle von je 25 Gramm Schlachtviehfleisch mit
..eingewachsenen Knochen können entnommen werden 20 Gramm
Echlachtviehfleisch ohne Knochen, Schinken, Dauerwurst , Zunge , I

Speck, Rohfett , oder 50 Gramm Wildbret , Frischwurst , Einge¬
weide, Fleischkonserven, einschließlich des Dosengewichts.

Hühner (Hähne und Hennen) sind mit einem Durchschnitts¬
gewicht von 400 Gramm , junge Hühner bis zu V? Jahr mit
einem Durchschnittsgewicht von 200 Gramm auf die Fleischkarte
einzurechnei.

8 4. Fleisch und Fleischwaren mit Ausnahme u »u
Mild « nd Hühnern dürfen «nr mit Genehmigung des
Uorsttzende« des Kreisansschnffes aus dem Kreise aus¬
geführt werden.

8 5. Die Fleischkarten sind von den Gemeinden auf Antrag
den in der Gemeinde ansässigen Haushaltungsvorständen oder
deren Vertretern für die zu ihrem Haushalt gehörigen Personen
auszustellen . lieber die ausgestellten Fleischkarten hat die Ge¬
meinde eine Liste mit fortlaufender Nummer zu führen , und
diese Nummer sowie den Namen auf jeder Fleischkarte zu ver¬
merken.

Die Uebertragnug der Stammkarte wie der Ad-
fchuitte auf andere Personen ist verboten, soweit es sich nicht
um solche Personen handelt, die demselben Haushalt angehören
oder in ihm dauernd oder vorübergehend verpflegt werden.

Bei Ausgabe neuer Fleischkarten sind die alten zurückzu¬
geben. Ebenso sind Fleischkarten, die nicht benutzt werden , zurück¬
zureichen.

8 6. Versorgungsberechtigte , die ihren Aufenthalt dauernd
ändern wollen , haben sich an ihrem bisherigen Wohnsitz beim
Bürgermeister oder der von ihm bezeichneten Stelle abzumelden,
wenn sie an ihrem neuen Wohnsitz Fleisch beziehen wollen . Die
Abmeldestelle hat einen Abmeldeschein auszustellen , in dem an¬
zugeben ist, für welchen Zeitraum den sich Abmeldenden Fleisch¬
karten ausgestellt sind.

Bei nur vorübergehender Veränderung des Aufenthaltsorts
bedarf es einer Abmeldung nicht. Die Fleischkarten sind dann
weiter von der Ausgabestelle des ständigen Wohnsitzes auszu¬
stellen.

8 7. Militärpersonen , die auf Urlaub kommen und eine
Fleischkarte nicht besitzen, ist gegen Vorlegung des Urlaubsscheins
eine Fleischkarte mit den der Dauer des Urlaubs entsprechenden
Abschnitten auszuhändigen . Die Aushändigung ist auf dem Ur¬
laubspaß zu vermerken.

In gleicher Weise ist den im Jnlande nicht ansässigen
Personen , die sich vorübergehend im Reichsgebiet aufhalten , eine
Fleischkarte mit den für die Dauer ihres Aufenthalts erforderli¬
chen Abschnitten auszuhändigen.

Die Ausgabe erfolgt durch die Gemeinde des Aufenthalts¬
ortes.

8 8. Fleisch und Fleischwaren dürsen entgeltlich oder unent¬
geltlich nur gegen Fleischkarte abgegeben und von Verbrauchern
nur gegen Fleischkarte bezogen werden . Dies gilt auch für die
Abgabe in Gast -, Schank- und Speisewirtschaften sowie in Ver¬
eins - und Erfrischungsräumen und Fremdenheimen.

ß 9. Die Gemeinden können die Zuteilung von Fleisch und
Fleischwaren an Krankenhäuser und andere geschlossene Anstalten,
an Gastwirtschaften und sonstige Betriebe , in denen Fleisch und
Fleischwaren gewerbsmäßig abgegeben werden , durch Einführung
von Bezugsscheinen oder auf andere Weise regeln . Sie haben
gegebenenfalls hierbei die Anweisungen des Vorsitzenden de-
Kreisausschuffes zu befolgen.
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Bezug ? der Kartoffeln in diesem Herbste dürften sich die MüSx  stellen Bei der Frühjahrsli-ferung muß letzt imM
mit plötzlichen Verkehrsbehinderungen und infolgedessen M-t
pünktlichen Lieferungen gerechnet̂ werden.
^ Wiesbaden , den 20 . September 1916.

W  Dev Vorsitzende * \
der Landmirschasls-Kammer für den Reg.-Dmsch

Wiesbaden. Bartmann-Lüdicke.


	[Seite 1]
	[Seite 2]

